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de run gen des Abs. 9 sinngemäß. Soweit die Standar
disierungsempfehlungen den Erfordernissen der Deut
schen. Demokratischen Republik entsprechen, sind sie 
mit Hilfe von Standards in die Volkswirtschaft einzu- 
führen.

(11) Die WB haben zur Durchsetzung der Standar
disierung die Zusammenarbeit mit der Deutschen Ge
sellschaft für Standardisierung in der Kammer der 
Technik und anderen gesellschaftlichen Organisationen 
zu organisieren.

(12) Die Generaldirektoren haben

— die Verteidigung oder Prüfung bzw. Begutachtung 
von Entwürfen für’DDR- und Fachbereichstandards 
gemäß § 6 Abs. 7 zu sichern

— die Bestätigung, Änderung und Zurückziehung von 
DDR-Standards beim Leiter des Amtes für Stan
dardisierung gemäß § 7 zu beantragen

— Fachbereichstandards gemäß § 8 eigenverantwortlich 
zu bestätigen, zu ändern und zurückzuziehen und 
dem Leiter des Amtes für Standardisierung zur Ver
kündung im Gesetzblatt der Deutschen Demokrati
schen Republik die bestätigten und geänderten 
Fachbereichstandards zu übergeben bzw. die Zu
rückziehung bekanntzugeben

— die Einführung und Einhaltung von DDR- und Fach
bereichstandards auf der Basis kontrollfähiger Maß
nahmen zu sichern.

(13) Die Generaldirektoren sind für die Qualifizie
rung der Leiter und verantwortlichen Mitarbeiter auf 
dem Gebiet der Standardisierung verantwortlich. Dies 
gilt besonders für die Bereiche Forschung, Entwicklung, 
Konstruktion, Projektierung, Produktion, Materialwirt
schaft und Absatz.

(14) Für die den WB gleichgestellten Organe und für 
Institutionen, denen von zentralen Staatsorganen Auf
gaben der Standardisierung für Wirtschaftszweige 
übertragen wurden, gelten die Bestimmungen der Ab
sätze 1 bis 13 sinngemäß. Für die Wirtschaftsräte der 
Bezirke und die Bezirkslandwirtschaftsräte gelten die 
Bestimmungen der Absätze 1 bis 11 und 13 sinngemäß.

§ 14

Hauptaufgaben der Betriebe

(1) Die Leiter der Betriebe, Kombinate, Institute und 
anderer gleichgestellter Institutionen sind in ihren Be
reichen für die Standardisierung voll verantwortlich.

(2) Die Betriebe haben bei der Erarbeitung von Ra
tionalisierungskonzeptionen und bei der Ausarbeitung 
der Perspektiv- und Jahresvolkswirtschaftspläne zu 
den Aufgaben des wissenschaftlich-technischen Fort
schritts die Ziele der Standardisierung aufzunehmen. 
Dabei haben sie entsprechend ihrer volkswirtschaft
lichen Aufgabenstellung die Standardisierung zur Ent
wicklung der Kooperationsbeziehungen unter besonde
rer Beachtung der Forderungen der Finalproduzenten 
umfassend zu nutzen.

(3) Die Leiter der Betriebe haben die Standardisie
rung in ihre Leitungstätigkeit einzubeziehen und in 
konsequenter Anwendung der im § 1 festgelegten 
Grundsätze und Ziele die Standardisierung zu einem 
wirksamen Instrument der Planung und Leitung des 
Betriebes zu entwickeln. Sic haben die Standardisie
rung in der Forschung, Entwicklung, Projektierung, 
Konstruktion, Technologie, Materialversorgung, tech
nischen Kontrollorganisation und anderen für den 
wissenschaftlich-technischen Fortschritt und für die 
Organisation der Produktion verantwortlichen Berei
chen durchzusetzen und ihre Nutzung ünd Weiterent
wicklung mit Hilfe ökonomischer Hebel zu fördern. Die 
Ergebnisse sind in Rechenschaftslegungen innerhalb des 
Betriebes und vor übergeordneten Organen auszuwer
ten.

(4) Die Betriebe haben zur Lösung ihrer volkswirt
schaftlichen Aufgabenstellung. Entwürfe für DDR- und 
Fachbereichstandards entsprechend den Forderungen 
gemäß § 6 sowie Stellungnahmen und Entwürfe für 
internationale Empfehlungen zur Standardisierung aus
zuarbeiten. Bei Durchführung entsprechender Arbeiten 
durch andere Betriebe oder Institutionen haben sie mit
zuarbeiten und Stellungnahmen abzugeben. Sie haben 
die Werkstandardisierung umfassend für die Lösung 
der Aufgaben des Betriebes, insbesondere zur Rationa
lisierung, zu nutzen.

(5) Die Leiter der Betriebe sind dafür verantwortlich, 
daß bestätigte DDR- und Fachbereichstandards plan
mäßig eingeführt und eingehalten werden. Sie haben 
dazu die für ihren Betrieb zweckmäßigen Auswahlen 
und notwendigen Spezifizierungen festzulegen.

(6) Die Leiter der Betriebe haben die Einbeziehung 
der Neuerer und der Betriebssektion der Kammer der 
Technik in die Arbeit zur Standardisierung zu organi
sieren und die verantwortlichen Mitarbeiter des Be
triebes planmäßig auf dem Gebiet der Standardisie
rung zu qualifizieren.

(7) Die Leiter der Betriebe haben Werkstandards ge
mäß § 9 zu bestätigen, zu ändern und zurückzuziehen.

§15

Übergangsbestimmungen 
für DDR- und Fachbereichstandards

(1) Die Gültigkeit der zum Zeitpunkt des Inkraft
tretens dieser Verordnung bestehenden DDR- und Fach
bereichstandards wird von dieser Verordnung nicht 
berührt.

\
(2) Diese Standards sind schrittweise im Rahmen von 

Aufgaben des wissenschaftlich-technischen Fortschritts 
planmäßig mit den Bestimmungen dieser Verordnung 
in Übereinstimmung zu bringen. Erforderliche Rege
lungen sind durch den Leiter des Amtes für Standar
disierung festzulegen.

§16
Ordnungsstrafbestimmungen

(1) Mit Verweis oder Ordnungsstrafe bis 500 MDN 
kann bestraft werden, wer vorsätzlich als Verantwort
licher gemäß §7 Abs. 5 und §8 Abs. 1 unter Verletzung 
von DDR- oder Fachbereichstandards oder von anderen 
gesetzlichen Bestimmungen die Bestätigung von DDR- 
Standards beantragt oder Fachbereichstandards bestä-


